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Bebauungsplan Nr. 300.3, 3. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
für den Bereich "Biergarten am Nordsternplatz" 
zwischen Am Bugapark - Zeche Nordstern - Nordsternplatz 
- Aufstellungsbeschluss - 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden 
Fassung die 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 300.3, 3. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
für den Bereich “Biergarten am Nordsternplatz“ 
zwischen Am Bugapark - Zeche Nordstern - Nordsternplatz 
 
beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist in einem Plan im Maßstab 1:500 festgesetzt, der gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung als gesonderte Niederschrift festgehalten wird. Das Original 
dieser gesonderten Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Wesentliche Ziele der Planung sind: 
 
Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Nordsternpark erzeugen eine große Anziehungskraft. 
Der Biergarten am Nordsternplatz als einzige „Draußen-Gastronomie“ bildet einen sehr beliebten Anlaufpunkt. 
Die beiden bereits zur Bundesgartenschau 1997 errichteten baulichen Anlagen im Biergarten sind nach teilweise mehr als 20 Jahren der 
Nutzung veraltet. 
Ziel der Planung ist, die Aufenthaltsqualität und die Nutzbarkeit des Biergartens insbesondere für Familien und mobilitätseingeschränkte Perso-
nen zu erhöhen. 
Vorgesehen ist die Festsetzung eines Sondergebiets mit überbaubaren Grundstücksflächen, so dass ein geeigneter Ersatz für den derzeitigen 
Ausschankpavillon errichtet werden kann, um den Biergarten zukunftsfähig auszurichten. 
 
Der Plan für den o. g. Bereich ist beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 
3. Etage (Neubau), Zimmer 305, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
  Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für die Planunterlagen unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx) 
 
  

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änderung, 2.Teil 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Schalker Verein West - Teilbereich Schulstandort" 
zwischen südliche Grenze Wohnbauflächen Richardstraße - öffentlicher Fuß- und Radweg - Europastraße - östliche Grenze Am 
Schalker Verein -  
Grünfläche entlang der Bahnstrecke Köln-Mindener Eisenbahn -  
Hohenzollernstraße  
- Aufstellungsbeschluss - 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden 
Fassung die 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 353.1, 1. Änderung, 2.Teil 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Schalker Verein West - Teilbereich Schulstandort" 
zwischen südliche Grenze Wohnbauflächen Richardstraße - öffentlicher Fuß- und Radweg - Europastraße - östliche Grenze Am 
Schalker Verein -  
Grünfläche entlang der Bahnstrecke Köln-Mindener Eisenbahn -  
Hohenzollernstraße 
 
beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist in einem Plan im Maßstab 1:500 festgesetzt, der gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung als gesonderte Niederschrift festgehalten wird. Das Original 
dieser gesonderten Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Wesentliche Ziele der Planung sind: 
 
Wesentlicher Inhalt der Bebauungsplan-Änderung ist die Umwandlung der im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten  Mischgebiets- und 
Sondergebietsflächen in eine Fläche für den Gemeinbedarf. Damit sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Schu-
le am Standort „Schalker Verein West“ geschaffen werden. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 22.03.2018 die Vorbereitung des Baus 
einer neuen Sekundarschule für ca. 1.000 Schüler/Innen an diesem Standort beschlossen. 
 
Der Plan für den o. g. Bereich ist beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 
3. Etage (Neubau), Zimmer 352, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte   Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für die Planunterlagen unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx) 
 
 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 319.1, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Südlich Almastraße" 
Im Teilbereich 1 „Grünzug und ergänzende Wohnbebauung nördlich des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Hohenfriedberger 
Straße und An der Luthenburg“ und Teilbereich 2 „ergänzende Wohnbebauung nördlich Bergmannstraße Nr. 113 bis 117“ 
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 
(beschleunigtes Verfahren) 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in 
der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 319.1, 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Südlich Almastraße" 
Im Teilbereich 1 „Grünzug und ergänzende Wohnbebauung nördlich des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Hohenfriedberger 
Straße und An der Luthenburg“ und Teilbereich 2 „ergänzende Wohnbebauung nördlich Bergmannstraße Nr. 113 bis 117“ 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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mit seiner Begründung und gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 13a Abs. 2 und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB die öffentliche Auslegung 
beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist im Bebauungsplan-Grundriss festgesetzt. 
 
Der Entwurf dieses Bebauungsplanes, der aus dem „Grundriss“ im Maßstab 1:500 und den „Textlichen Festsetzungen“ besteht sowie die bei-
gefügte Begründung, werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei der 
verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
 
Bebauungsplan Nr. 319.1, 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Südlich Almastraße" 
Im Teilbereich 1 „Grünzug und ergänzende Wohnbebauung nördlich des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Hohenfriedberger 
Straße und An der Luthenburg“ und Teilbereich 2 „ergänzende Wohnbebauung nördlich Bergmannstraße Nr. 113 bis 117“ 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in 
der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 319.1, 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Südlich Almastraße" 
Im Teilbereich 1 „Grünzug und ergänzende Wohnbebauung nördlich des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Hohenfriedberger 
Straße und An der Luthenburg“ und Teilbereich 2 „ergänzende Wohnbebauung nördlich Bergmannstraße Nr. 113 bis 117“ 
 
mit seiner Begründung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2 und § 13 Abs. 2 Nr. 2 die öffentliche Auslegung 
beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist im Bebauungsplan-Grundriss festgesetzt. 
 
Der Entwurf dieses Bebauungsplanes, der aus dem „Grundriss“ im Maßstab 1:500 und den „Textlichen Festsetzungen“ besteht sowie die beige-
fügte Begründung, werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei der 
verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit beigefügter Begründung und die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2 und § 13 Abs. 2 Nr. 2 in der Zeit vom 
05.11.2018 bis einschließlich 06.12.2018 beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Gold-
bergstr. 12, 3. Etage, Zimmer 352, während der Öffnungszeiten 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag    08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Stellungnahmen zu dem Entwurf können von jedermann während der öffentlichen Auslegung bei der Stadt Gelsenkirchen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Allgemeine Ziele der Planung  
Die Stadt Gelsenkirchen verfolgt mit der Bebauungsplanänderung das Ziel, eine Nachverdichtung innerhalb eines entstandenen Neubauge-
bietes zu ermöglichen. Gleichzeitig begünstigt die Sicherung einer weiteren Freifläche als öffentliche Grünfläche die Gestaltung eines wertvollen 
Naherholungsraumes. 
Ziel ist es, ein harmonisches und abgerundetes Stadtbild des Neubauquartiers zu verwirklichen und zum Abschluss zu bringen. Geplant ist die 
Errichtung von insgesamt sieben Wohneinheiten in Form eines Doppelhauses oder zwei Einfamilienhäusern und einer kleinen Hausgruppe. 
Nach dem vorgesehenen städtebaulichen Entwurf wird im nördlichen Teilbereich das städtebauliche Konzept aus dem Ursprungsbebauungs-
plan aufgegriffen und mit einer Hausgruppe von fünf Reihenhäusern ergänzt werden. 
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Im südlichen Teilbereich sieht der Ausgangsbebauungsplan eine ca. 500 m² große private Grünfläche vor. Während der Entwicklung des Ge-
bietes mit Einfamilienhäusern hat sich herausgestellt, dass es keinen Bedarf nach einer privaten Grünfläche in der Größe und dem Zuschnitt 
gibt. Deshalb ist die Überplanung mit einem Doppelhaus oder zwei Einfamilienhäusern an dieser Stelle effizienter und führt zu einem sinnvollen 
städtebaulichen Abschluss des Gebietes in diesem Bereich. 
Die Erschließung ist aufgrund der Einbindung der Teilflächen in das vorhandene Neubaugebiet bereits durch die Straße „An der Luthenburg“ im 
Norden und der „Hohenfriedberger Straße“ im Süden gegeben. 
 
Ort und Dauer der Auslegung werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan Nr. 319.1, 1. Änderung der Stadt Gelsenkirchen (gem. § 4a Abs. 6 BauGB) unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von 
Bedeutung ist. 
 
Gemäß § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet (www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung) eingestellt und 
zugänglich gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte   Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
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Bebauungsplan Nr. 416, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld" 
zwischen Bundesautobahn A2 - Stadionring - Parkallee - Herbert-Burdenski-Weg - Veltins-Arena - Parkplatz P1 - Kurt-Schumacher-
Straße 
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden 
Fassung den 
 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 416, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld" 
zwischen Bundesautobahn A2 - Stadionring - Parkallee - Herbert-Burdenski-Weg - Veltins-Arena - Parkplatz P1 - Kurt-Schumacher-
Straße 
 
mit seiner Begründung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist im Bebauungsplan-Grundriss festgesetzt. 
 
Der Entwurf dieses Bebauungsplans, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:500 und "Textlichen Festsetzungen" besteht, sowie die beigefügte 
Begründung, werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der zurzeit geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei der verfahrensführenden Stelle der 
Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte   Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
 
Bebauungsplan Nr. 416, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld" 
zwischen Bundesautobahn A2 - Stadionring - Parkallee - Herbert-Burdenski-Weg - Veltins-Arena - Parkplatz P1 - Kurt-Schumacher-
Straße 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden 
Fassung den 
 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 416, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld" 
zwischen Bundesautobahn A2 - Stadionring - Parkallee - Herbert-Burdenski-Weg - Veltins-Arena - Parkplatz P1 - Kurt-Schumacher-
Straße 
 
mit seiner Begründung und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist im Bebauungsplan-Grundriss festgesetzt. 
 
Der Entwurf dieses Bebauungsplans, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:500 und "Textlichen Festsetzungen" besteht, sowie die beigefügte 
Begründung, werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der zurzeit geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden bei der verfahrensführenden Stelle der 
Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit beigefügter Begründung mit Umweltbericht und die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.11.2018 bis einschließlich 06.12.2018 
beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 3. Etage, Zimmer 303, während der 
Öffnungszeiten 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag    08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 



Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2018 – Nr. 43/26. Oktober 2018 767 

 
Umweltbezogene Informationen 
 
Neben dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 416, 1. Änderung, mit beigefügter Begründung und dem nach den Umweltschutzgütern i.S. des  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) gegliederten Umweltbericht (mit Untersuchungen zu den Schutzgütern „Tiere, Pflanzen, Biologische 
Vielfalt“, „Fläche“, „Boden/Altlasten“, „Wasser“, „Klima, Luft“, „Landschafts- und Ortsbild“, „Mensch, Gesundheit, Bevölkerung“, „Kultur- und 
Sachgüter“, Wechselwirkungen) sind die folgenden Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 
 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Biotopstrukturen, Biotopverbund, Biologische Vielfalt: 

 Ökologischer Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 345 der 
Stadt Gelsenkirchen für den Bereich “Freizeit- und 
Erholungsanlage Berger Feld - Teilbereich nördlich 
Arena AufSchalke“, ökoplan, Essen, 07.04.2003 

 Umweltbericht zum geplanten Hotelstandort,  
B-Plan Nr. 345 der Stadt Gelsenkirchen für den 
Bereich „Freizeit und Erholungsanlage Berger Feld 
- Teilbereich nördlich Arena AufSchalke“, ökoplan, 
Essen, 07.04.2003 

 Maßnahmenplan ‚Ausgleich und Ersatz‘ zum  
B-Plan Nr. 416, 1. Änderung, Stadt Gelsenkirchen, 
Gelsenkirchen, 2018 

Aufgrund der Großflächigkeit strukturarmer Flächen in Verbin-
dung mit randlichen Gehölzstreifen wird die biologische Viel-
falt als von geringer Empfindlichkeit bewertet. Die nachtei-
ligen Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme werden 
durch den Erhalt von Gehölzflächen sowie die Neuanlage von 
Gehölzpflanzungen minimiert. Die Kompensation der in An-
spruch genommenen Biotoptypqualitäten wird im Plangebiet 
umgesetzt. Insgesamt sind erhebliche Beeinträchtigungen 
daher nicht zu erwarten. 

Artenschutz: 

 Baumhöhlenkartierung im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 416 „Vereinsgelände FC Schalke 
04 und Umfeld“ in Gelsenkirchen, ökoplan, Essen, 
November 2014 

 Bebauungsplan Nr. 416, 1. Änderung, 
„Vereinsgelände FC Schalke 04 und Umfeld“ - 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Stufe 1 -, Stadt 
Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Juli 2018 

Die Bedeutung der Fläche für den Artenschutz ist gering. Im 
Plangebiet gibt es derzeit keine Hinweise auf planungsrele-
vante Arten. Es ist davon auszugehen, dass artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände nicht erfüllt werden. 

Fläche, Boden 

Bodenart, Topographie, Versiegelung, Altlasten: 

 Erkundung der Untergrundverhältnisse und der 
hydrogeologischen Verhältnisse im Projektgebiet, 
Günster Ing.-Büro für Geotechnik und Hydrogeo-
logie, Gelsenkirchen, 15.12.2014 

 Fußballerlebniswelt „Auf Schalke“ - Ergänzende 
Baugrunduntersuchung, Erdbaulaboratorium Essen 
Ingenieurgesellschaft für Geotechnik mbH, Essen, 
14.04.2004 

Der Boden im Plangebiet ist überwiegend von Auffüllungen 
und von einem der Nutzung entsprechenden Versiegelungs-
grad geprägt. Die Auffüllungen gelten unter Schadstoffge-
sichtspunkten als weitgehend unbelastet. Da der Massenaus-
gleich im Plangebiet erfolgen kann und die Bodenverhältnisse 
bereits durch Auffüllungen erheblich gestört sind, sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Bodenbeeinträchtigung durch Kampfmittel: 

 Stellungnahme (Bezirksregierung Arnsberg, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst), 2015 

Im Plangebiet besteht die Möglichkeit auf Kampfmittelvor-
kommen; i.V.m. einer baulichen Inanspruchnahme sind ggf. 
Maßnahmen erforderlich. 

Wasser 

Oberflächenwasser: 

 Starkregengefahrenkarte Gelsenkanal (interne 
digitale Karten-Anwendung) 

Kein Hochwasserrisiko; bei hoch anstehender Staunässe 
kann im Plangebiet jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass diese bei Starkregenereignissen temporär deutlich 
ansteigt (unterirdisches Hochwasser), verbunden mit einer 
Verzögerung des Wasserabflusses und zeitweiliger Ver-
nässung des Untergrundes. Zum Schutz vor extremen 
Niederschlagsereignissen ist das Baugelände so zu profi-
lieren und eine entsprechende Bauvorsorge zu treffen, dass 
Oberflächenabflüsse nicht ungehindert in Erd- und Kellerge-
schosse eindringen können. 

Klima und Luft 

Stadtklima, Klimawandel 

 Gesamtstädtische Klimaanalyse Gelsenkirchen, 
Darstellung und Bewertung der klimatischen und 
lufthygienischen Situation unter zusätzlicher Be-
rücksichtigung des globalen Klimawandels - 
Abschlussbericht ,Kuttler, W., Mersmann, M., 
Barlag, A.-B., Essen 2011 

Übergangsbereich zwischen Last- und Ausgleichsraum 
Durch eine weitreichendere Dachbegrünung, als sie der 
rechtskräftige B-Plan Nr. 416 vorgesehen hat, wird eine 
verbesserte Anpassung an den Klimawandel erreicht. Auch 
mit Blick auf die geringe stadtklimatische Vulnerabilität der 
angrenzenden Siedlungsflächen sind die Auswirkungen als 
nicht erheblich zu beurteilen. 

Mensch, Bevölkerung 

Lärmimmissionen : 

 Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan 
Nr. 416, 1. Änderung, „Vereinsgelände Schalke 04 
und Umfeld“ der Stadt Gelsenkirchen, Hannover, 
2018 

Im Plangebiet ist tlw. mit Überschreitungen von Orien-
tierungs- und Richtwerten für Lärmimmissionen zu rechnen. 
Diese Lärmimmissionen müssen im Bereich der Neubebau-
ung durch eine optimierte Gebäudeausrichtung bzw. bauli-
chen Schallschutzmaßnahmen verringert werden, sodass im 
Inneren der Gebäude verträgliche Geräuschpegel herrschen; 
Überschreitungen, die an der Bestandsbebauung innerhalb 
des Plangebiets auftreten, sind annehmbar, da sie aus der 
räumlichen und inhaltlichen Verflechtung der ansässigen Ak-
teure sowie dem betrieblichen Leitkonzept resultieren. Daher 
ist insgesamt mit keinen erheblich nachteiligen Auswirkungen 
zu rechnen. 
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Sonstiges: 

 Lichtimmissionsprognose des Einflusses der 
Flutlichtanlagen des Regionalliga-Stadions/Trai-
ningsplatzes Nr. I, der Trainingsplätze Nr. II bis X 
und der Übungsplätze Nr. II bis V des FC 
Schalke04 am Berger Feld auf die Autobahn (BAB 
A2), die Kurt-Schumacher-Straße (L608) und die 
Sondergebiete SO 2 bis 6, Uwe Rabenstein - 
Ingenieurbüro für Lichtlösungen, Leipzig, 2018 

Es sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen durch 
Lichtimmissionen auf das Plangebiet und die Umgebung zu 
erwarten. 

 

Stellungnahmen zu dem Entwurf können von jedermann während der öffentlichen Auslegung bei der Stadt Gelsenkirchen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Wesentliche Ziele der Planung: 
 
Im Bereich des Vereinsgeländes FC Schalke 04 wurden die einzelnen Bausteine konkretisiert und daraus die Masterplanung für das Gebiet 
insgesamt fortentwickelt und aktualisiert. Dies führte z. B. zu neuen Planungen für 
 
- den Eingangsbereich „Schalke intern“ am Ernst-Kuzorra-Weg / Stan-Libuda-Weg, 
- das ehemalige Parkstadion und 
- das Tor Auf Schalke. 
 
Für den Bereich Parkallee gibt es Vorhaben bzw. Planungen für weitergehende bauliche Nutzungen. Hieraus ergeben sich neue Zielsetzungen 
für 
 
- die Art und das Maß der Nutzung sowie 
- die öffentliche Erschließung. 
 
Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan Nr. 416, 1. Änderung der Stadt Gelsenkirchen (gem. § 4a Abs. 6 BauGB) unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Gemäß § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB werden der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet (www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung) eingestellt und über 
ein zentrales Internetportal des Landes (ww.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte   Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke werden beim Referat 61 - 
Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, während der Öffnungszeiten zur Einsicht bereit ge-
halten. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
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Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änderung, 1. Teil 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Schalker Verein West - Teilbereich Wohnbauflächen" 
zwischen Richardstraße - Europastraße - Hohenzollernstraße  
Satzungsbeschluss, Inkrafttreten 
 
vom 12.10.2018 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änderung, 1. Teil 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Schalker Verein West - Teilbereich Wohnbauflächen" 
zwischen Richardstraße - Europastraße - Hohenzollernstraße  
 
nach vorangegangener Abwägung sowie Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Entscheidung als Satzung 
beschlossen. 
 
Die "Begründung" wird dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:500 und den "Textlichen Festsetzungen" in der Fassung dieses Satzungsbe-
schlusses besteht, sowie die beigefügte "Begründung" und das Ergebnis der "Abwägung sowie Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen und 
Entscheidung" werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Nieder-
schriften werden bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Der Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans Nr. 353.1, 1. Änderung, 1. Teil 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Schalker Verein West - Teilbereich Wohnbauflächen" 
zwischen Richardstraße - Europastraße - Hohenzollernstraße  
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
I. Hinweise: 
 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
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 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher gültige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 319.2 der Stadt Gelsenkirchen 
und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
§ 44 Abs. 4 BauGB 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

3. Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 

Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 
 

1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müs-
sen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf 
das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und 
§ 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt wor-

den sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
 

b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 
 

c)   (aufgehoben) 
 

d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 
ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar 
ist, 

 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das 

Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 

f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen 
wurde oder 

 
g)   bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die 

Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Abs. 2, 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine 
Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen 
Punkten unvollständig ist;“ 

 
§ 214 Abs. 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 

 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 

bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
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2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne 

dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 
 

3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4.   im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 

worden ist.“ 
 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss ge-
wesen sind.“ 

 
II. Der Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änderung, 1. Teil der Stadt Gelsenkirchen mit Begründung (einschließlich Umweltbericht), einschließlich 

der in den textlichen Festsetzungen genannten DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke sowie die zusammen-
fassende Erklärung, werden beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 
 4. Etage, Raum 406, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebau-
ungsplans Auskunft erteilt. 

 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änderung, 1. Teil der Stadt Gelsenkirchen tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
Gemäß § 10a Absatz 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
ergänzend auch in das Internet (https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/bebauungsplanauskunft.aspx) eingestellt und 
über ein zentrales Internetportal des Landes (www.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 

 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i   
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
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Landschaftsplan der Stadt Gelsenkirchen vom 12.10.2000 
„Planungsraum 10 Heßler / Feldmark / Rotthausen“ 
Änderung und Ergänzung Nr. 28 
im Teilbereich „westlich Lehrhovebruch“ 
zwischen der Grothusstraße - dem Lehrhovebruch - dem Schwarzbach - dem Rhein-Herne-Kanal 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 14 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Natur 
in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) in der geltenden Fassung den 
 
Landschaftsplan der Stadt Gelsenkirchen vom 12.10.2000 
„Planungsraum 10 Heßler / Feldmark / Rotthausen“ 
Änderung und Ergänzung Nr. 28 
im Teilbereich „westlich Lehrhovebruch“ 
zwischen der Grothusstraße - dem Lehrhovebruch - dem Schwarzbach - dem Rhein-Herne-Kanal 
 
mit seinen Bestandteilen und gemäß § 14 Abs. 1 LNatSchG NRW die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Bei der öffentlichen Auslegung wird bestimmt, dass Bedenken und Anregungen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht 
werden können. 
 
Der Entwurf der Änderung und Ergänzung Nr. 28 dieses Landschaftsplanes besteht aus einem Sonderblatt der Entwicklungskarte, einem 
Sonderblatt der Festsetzungskarte sowie den textlichen Darstellungen, den textlichen Festsetzungen und Erläuterungen zu dem geänderten 
Planungsraum. Diese gesonderten Niederschriften werden gemäß § 52 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der gel-
tenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden beim Referat Stadtplanung aufbewahrt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung/Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung/die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i   
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
 
Landschaftsplan der Stadt Gelsenkirchen vom 12.10.2000 
„Planungsraum 10 Heßler / Feldmark / Rotthausen“ 
Änderung und Ergänzung Nr. 28 
im Teilbereich „westlich Lehrhovebruch“ 
zwischen der Grothusstraße - dem Lehrhovebruch - dem Schwarzbach - dem Rhein-Herne-Kanal 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 11.10.2018 gemäß § 14 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Natur 
in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) in der geltenden Fassung den 
 
Landschaftsplan der Stadt Gelsenkirchen vom 12.10.2000 
„Planungsraum 10 Heßler / Feldmark / Rotthausen“ 
Änderung und Ergänzung Nr. 28 
im Teilbereich „westlich Lehrhovebruch“ 
zwischen der Grothusstraße - dem Lehrhovebruch - dem Schwarzbach - dem Rhein-Herne-Kanal 
 
mit seinen Bestandteilen und gemäß § 14 Abs. 1 LNatSchG NRW die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
Bei der öffentlichen Auslegung wird bestimmt, dass Bedenken und Anregungen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht 
werden können. 
 
Der Entwurf der Änderung und Ergänzung Nr. 28 dieses Landschaftsplanes besteht aus einem Sonderblatt der Entwicklungskarte, einem 
Sonderblatt der Festsetzungskarte sowie den textlichen Darstellungen, den textlichen Festsetzungen und Erläuterungen zu dem geänderten 
Planungsraum. Diese gesonderten Niederschriften werden gemäß § 52 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
geltenden Fassung festgehalten. Die Originale dieser gesonderten Niederschriften werden beim Referat Stadtplanung aufbewahrt. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Der Entwurf des Landschaftsplans wird gemäß § 17  Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW, in der Zeit vom 05.11.2018 bis 
einschließlich 06.12.2018 beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 3. Etage, 
Zimmer 317, während der Öffnungszeiten 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag    08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag    08.00 - 13.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Bedenken und Anregungen zu dem Entwurf können von jedermann während der öffentlichen Auslegung bei der Stadt Gelsenkirchen schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. Die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzu-
teilen. 
 
Mit der Änderung des LG NRW vom 19.06.2007 wurde auch die Strategische Umweltprüfung in die Landschaftsplanung integriert. Ent-
sprechend den gesetzlichen Regelungen wurde im Rahmen der Planänderung eine „Vorprüfung des Einzelfalles“ entsprechend den Anfor-
derungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. 
Im Rahmen der Vorprüfung konnten keine voraussichtlichen vorliegenden erheblichen Umweltauswirkungen festgestellt werden. Es ist dement-
sprechend keine Strategische Umweltprüfung für diese Planänderung notwendig. 
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) aus dem Jahr 2001 stellte die Fläche südlich des Rhein-Herne-Kanals und westlich des Nordsternpark als 
„Weißfläche“ dar. Dieser Bereich ohne Darstellung entsprach dem Votum des Rates der Stadt gegen den Bau eines Kraftwerks welches im 
Landesentwicklungsplan (LEP) und im Regionalplan festgelegt war. In 2010 wurde der FNP vom Regionalen Flächennutzungsplan der Städte-
region Ruhr (RFNP) abgelöst. 
Die Flächen westlich des Nordsternparks sind im RFNP als Grünfläche mit der Überlagerung Regionale Grünzüge sowie in Teilbereichen als 
„Sondergebiet für spezifische gewerbliche Nutzung“ dargestellt. Die Sonderbaufläche wurde seitens der Landesplanungsbehörde im Rahmen 
des RFNP-Genehmigungsverfahrens von der Genehmigung ausgeklammert. Somit hat diese Fläche weder eine Festlegung bzw. eine Dar-
stellung. 
Im November 2015 beschloss der Rat der Stadt, dass als planerisches Ziel fortan die Beibehaltung und Weiterentwicklung der bestehenden 
freiraumbezogenen Nutzung und eine Sicherung des Grün- und Landschaftsraumes einschließlich der landwirtschaftlichen Nutzung gelten soll. 
Im neuen LEP (in Kraft getreten am 08.02.2017) ist der Bau eines Großkraftwerks in Heßler weggefallen. Dadurch ergibt sich nun für den Be-
reich eine neue planerische Ausgangslage. 
 
Aus diesem Grund soll der RFNP an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Es ist geplant die Flächen westlich des Nordsternparks im 
Rahmen der Planänderung auf der Ebene des Flächennutzungsplans als landwirtschaftliche Fläche (Allgemeiner Freiraum und Agrarbereich 
auf der Ebene des Regionalplans) und darüber hinaus auf der Ebene des Regionalplans mit den überlagernden Darstellungen Regionale Grün-
züge und Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) darzustellen. 
 
Parallel zur Änderung des RFNP soll der Landschaftsplan an die neuen Ziele angepasst werden. 
 
Hingewiesen wird auf die mit dieser Bekanntmachung eintretende Veränderungssperre gemäß § 48 Abs. 3 des Gesetzes zum Schutz der Natur 
in  Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) in der geltenden Fassung: 
„Bei geplanten Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen sind von der Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung nach § 46 an bis zum Inkrafttreten der Schutzverordnungen, längstens drei Jahre lang, alle Änderungen verboten, soweit 
nicht in ordnungsbehördlichen Verordnungen oder Verfügungen nach den Absätzen 1 und 2 abweichende Regelungen getroffen werden. Wenn 
besondere Umstände es erfordern, kann die zuständige Naturschutzbehörde durch öffentliche Bekanntmachung die Frist bis zu einem weiteren 
Jahr verlängern. Die im Zeitpunkt der Bekanntmachung ausgeübte rechtmäßige Bewirtschaftungsform bleibt unberührt. In der öffentlichen 
Bekanntmachung nach § 46 ist auf die Wirkung dieses Absatzes hinzuweisen. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für geplante Naturschutz-
gebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile in einem Landschaftsplan vom Zeitpunkt der Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger gemäß § 16.“ 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung/Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung/die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die  
  Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 12. Oktober 2018 

Frank Baranowsk i   
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für die Planunterlagen unter: www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung) 
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 16. Oktober 2018 

I. A. Sch lü ter   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 17. Oktober 2018 

I. A. Sch lü ter   
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Referat 10 (Personal und Organisation) 
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Gelsenkirchen, 16. Oktober 2018 

I. A. Rogowsk i   
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Ibrahim Ibrahim, 
zuletzt bekannte Anschrift: Horster Str. 329, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 23.08.2018 
Aktenzeichen: 33/3.2 - 37/18Vs 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45888 Gelsenkirchen, Zimmer 1.10, in Empfang 
genommen werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 17. Oktober 2018 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Ivan Amin Ali, 
zuletzt bekannte Anschrift: Karl-Arnold-Str. 20, 40667 Meerbusch 
Bescheide vom 27.09.2018 und 11.10.2018 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice -, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2018 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Fazila Djordjevic, 
zuletzt bekannte Anschrift: Bismarckstr. 98, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 26.09.2018. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice -, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2018 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Snjezana Breznjak, 
zuletzt bekannte Anschrift: Kurt-Schumacher-Str. 128, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 11.09.2018 und 20.09.2018 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice -, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
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Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2018 

I. A. K löckner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Fabian Horst Schaefers, 
zuletzt bekannte Anschrift: Grenzstr. 173, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 20.09.2018 und 25.09.2018 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice -, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2018 

I. A. K löckner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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